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1Einleitung

Die Debatte über die Unternehmensmitbestimmung, die Arbeitnehmervertretung 
im Aufsichtsrat, ist nach der veröffentlichung des Berichts der zweiten Biedenkopf-
Kommission (2006) eingeschlafen. Doch allein schon aus dem Grund, dass sich 
die Kommission nicht auf eine gemeinsame Position hat einigen können, ist wohl 
nicht damit zu rechnen, dass dem so bleibt (so schon Jürgens et  al. 2008). Auf-
geschoben, kann man hier wohl sagen, ist nicht gleich aufgehoben. Zwar scheint 
die derzeitige Legitimitätskrise der Wirtschaft, die mit der Finanzkrise losgetre-
ten wurde, zumindest die Gegenpositionen etwas gemildert zu haben, doch gerade 
unter dem Schlagwort der Internationalisierung und der Globalisierung wird das 
Thema wieder aufgebracht (etwa Bachmann et al. 2009; Jahn 2009). Während sich 
so die deutsche Wirtschaft mit der betrieblichen Mitbestimmung abgefunden zu 
haben scheint und unter Umständen sogar Chancen zur Effizienzsteigerung wittert 
(etwa Stettes 2007), so scheint die Unternehmensmitbestimmung noch immer ein 
Problem zu sein (selbst wenn man es wie Paster 2011 nur als Problem der Arbeit-
geberlobby und nicht der Arbeitgeber betrachtet).

Die Konfliktlinien scheinen sich dabei nicht wesentlich verändert zu haben. 
Die Argumente haben sich jedoch etwas verschoben. Während in den siebziger 
Jahren vor allem rechtliche Bedenken geäußert und das Mitbestimmungsgesetz als 
Eingriff in das Privateigentum und Gefährdung der sozialen Marktwirtschaft ge-
sehen wurden, ist es heute vor allem die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen, 
die betont wird: In der Mitbestimmung wird eine Bedrohung für den Wirtschafts-
standort Deutschland gesehen. Es wird betont, dass aufgrund der zunehmenden 
Internationalisierung eine Angleichung der Systeme vorgenommen werden müsse. 
Die Unternehmensmitbestimmung stelle einen Standortnachteil dar, der ausge-
räumt werden müsse. Sie verhindere schnelle Entscheidungsfindung und gefähr-
de die Unabhängigkeit des Gremiums (Berliner Netzwerk Corporate Governance 
2003). Sie müsse als das angesehen werden, was sie sei – ein Relikt der siebziger 
Jahre. Auf dem Hintergrund der Einführung der SE (Societas Europaea) wird von 
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juristischer Seite gar die gute alte deutschen Aktiengesellschaft als bedrohte Art 
wahrgenommen: Ihr Aussterben wird befürchtet und die verhandlungsregelung 
für die Unternehmensmitbestimmung wird gefordert, wie sie schon für die SE be-
steht (Bachmann et al. 2009).

Auf der anderen Seite wird die Unternehmensmitbestimmung als legitime Insti-
tution des deutschen Sozialstaats betrachtet. Sie sichere die Mitwirkungsrechte der 
Arbeitnehmer in ihrem Unternehmen und sei so ein wichtiges Element der Demo-
kratie (Müller-Jentsch 2001). Keinesfalls käme es durch sie zu einer schlechteren 
Konkurrenzsituation (Höpner 2004) – und wenn, dann sei eine Einschränkung 
etwa der Shareholder-value-Orientierung etwas durchaus Gewünschtes. In jedem 
Fall sei die Unternehmensmitbestimmung kein Auslauf-, sondern ein Erfolgsmo-
dell, das es zu bewahren gelte.

Erstaunlich an dieser Debatte ist, dass sie mit relativ wenigen Erkenntnissen 
über die Praxis der Unternehmensmitbestimmung geführt wird. So gibt es zwar 
eine vielzahl von Studien über die Praxis der betrieblichen Mitbestimmung; die 
Studien über die Praxis mitbestimmter Aufsichtsratsarbeit sind hingegen über-
schaubar. Die meisten stammen zudem aus den siebziger und achtziger Jahren 
(etwa Brinkmann-Herz 1972; Bamberg et al. 1984; Bamberg et al. 1987) oder grün-
den ihre Aussagen ausschließlich auf quantitative Interviews mit Arbeitnehmer-
vertretern (etwa Jürgens et al. 2008) oder die Analyse von Strukturdaten (Gerum 
2007). vereinzelte Studien – wie etwa die Studie von Raabe (2010) – bleiben hier 
die Ausnahme.

vor diesem Hintergrund möchte die vorliegende Arbeit einen möglichst um-
fassenden und wertfreien Einblick in die Praxis mitbestimmter Aufsichtsratsarbeit 
gewähren. Dabei interessiert weniger die Frage nach der „Interessenwirksamkeit“ 
(Bamberg et al. 1984) der Mitbestimmung oder die Frage nach der wirtschaftlichen 
Effizienz derselben, sondern vielmehr die Frage danach, welche Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitnehmer- und Anteilseignervertretern in deutschen 
Aufsichtsräten gefunden werden. Gelingt es – und wenn ja, wie –, eine von allen 
Mitgliedern geteilte Deutung der Aufsichtsratsarbeit herzustellen? Durch welche 
Formen der Praxis werden die Frage nach der betriebspolitisch legitimen Entschei-
dung und die Frage nach der wirtschaftlichen Effizienz in ein verhältnis gesetzt? 
Wie wird die Entscheidungsfähigkeit des Gremiums sichergestellt?

Diesen Fragen wurde in einer rekonstruktiven Studie in knapp 30 Unternehmen 
des DAX30 und MDAX nachgegangen. Die Datengrundlage knapp 180 Interviews 
ermöglichte dabei weitreichende Einblicke in die Praxis der betreffenden Gremien 
und als Resultat der Studie eine Typologie mitbestimmter Aufsichtsratsarbeit, die 
im Folgenden dargestellt wird.

1    Einleitung
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2Unternehmensmitbestimmung

2.1  Rechtlicher Rahmen und Geschichte – ein kurzer Abriss

Im Unterschied zum angelsächsischen Corporate Governance System ist das deut-
sche ein dualistisches. Während ersteres System als monistisches nur ein zentra-
les Gremium der Unternehmensleitung kennt, das board of directors, das sich aus 
Executives und Non-Executives zusammensetzt, kennt das deutsche System zwei 
zentrale Gremien. In Aktiengesellschaften, welche die vorliegende Untersuchung 
behandelt, sind dies vorstand und Aufsichtsrat. Während dem vorstand die Ge-
schäftsführung obliegt, liegen die Pflichten des Aufsichtsrats in der Beratung, 
Überwachung und Bestellung des vorstands. Der Aufsichtsrat ist in diesem Sinne 
ein rein beratendes und kontrollierendes Gremium, das nur episodisch zusammen-
kommt, während der vorstand die operative verantwortung für das Unternehmen 
trägt. Unternehmensmitbestimmung meint auf diesem Hintergrund allgemein 
zunächst die Arbeitnehmervertretung in der Unternehmensleitung, innerhalb 
Deutschlands also die Arbeitnehmervertretung in vorstand und Aufsichtsrat. Da-
bei ist zwischen drei Formen der Unternehmensmitbestimmung zu unterscheiden 
(vgl. zur Übersicht Streeck 2004).

2.1.1  Montanmitbestimmung

Die Montanmitbestimmung ist die älteste noch existente Form der Unternehmens-
mitbestimmung in Deutschland.1 Historisch ist sie aus der tiefen Skepsis der Besat-
zungsmächte und der Gewerkschaften gegenüber der deutschen Schwerindustrie 

1 Frühere Formen der Unternehmensmitbestimmung aus der Weimarer Republik, etwa die 
Mitbestimmung in der Kali- und der Kohleindustrie, haben heute keinen Bestand mehr. vgl. 
hierzu Köstler et al. 2006, S. 36.
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erwachsen, die nach dem Ende des Kriegs bestand. Während die einen die deutsche 
Montanindustrie vor allem als Rückgrat der Kriegswirtschaft der Nationalsozialis-
ten betrachteten, sahen die anderen in den Protagonisten der Schwerindustrie vor 
allem Kollaborateure, welche die Unterdrückung der Arbeiterbewegung während 
des dritten Reiches befürwortet oder zumindest hingenommen hatten. Für beide 
Seiten kam eine Restauration des Status Quo nicht in Frage (Köstler 1987, S. 34 ff.; 
Thum 1991, S. 67 f.).

Gleichzeitig waren sich die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer jedoch darin 
einig, dass es eine Demontage der deutschen Schwerindustrie, welche die Besat-
zungsmächte beabsichtigten, um jeden Preis zu verhindern gelte. Hieraus ergab 
sich eine frühe Kooperation zwischen beiden Seiten, die auf eine starke Einbin-
dung der Gewerkschaften und der betrieblichen Arbeitnehmervertreter setzte. Es 
entwickelten sich viele unternehmensspezifische Formen starker Arbeitnehmer-
beteiligung an der Unternehmensleitung, die teilweise sogar auf vorschläge der 
Arbeitgeberseite zurückgingen (Abelshauser 2004, S.  353  f.). Diese Kooperation 
bildete die Grundlage für die verabschiedung des Montanmitbestimmungsgesetzes 
(MontanMitbestG) 1951 als Kompromiss zwischen Gewerkschaftsvertretern und 
der Bundesregierung (Köstler 1987, S. 47).

Das MontanMitbestG gilt für Eisen und Stahl produzierende Unternehmen 
sowie Unternehmen des Bergbaus mit über 1  000 Mitarbeitern. Es sieht die pa-
ritätische Besetzung des Aufsichtsrats mit vertretern der Arbeitnehmer und An-
teilseigner und zusätzlich die Wahl eines neutralen Mitglieds vor, das im Streitfall 
zwischen Arbeitnehmer- und Anteilseignervertretern vermittelt. Die Größe des 
Aufsichtsrats beträgt innerhalb dieses Rahmens zwischen elf und 21  Mitglieder. 
Aufseiten der Arbeitnehmervertreter sind dabei sowohl betriebliche als auch ge-
werkschaftliche vertreter vorgesehen, die jedoch ausnahmslos im Betrieb gewählt 
werden müssen. Je nach Größe des Gremiums haben die Gewerkschaften dabei das 
vorschlagsrecht für zwei bis vier Kandidaten.

Darüber hinaus sieht das MontanMitbestG eine vertretung der Arbeitnehmer 
im vorstand vor. Diese wird über den Arbeitsdirektor sichergestellt, der vollwerti-
ges Mitglied des vorstands ist und nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat bestellt werden kann.

Das Montanmitbestimmungsgesetz hat mit dem Niedergang der 
Montanindustrie stark an Bedeutung verloren. Über Jahrzehnte war es für die deut-
sche Wirtschaft jedoch prägend – nicht nur, weil es bis heute die stärkste Form der 
Arbeitnehmervertretung in vorstand und Aufsichtsrat vorsieht.
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2.1.2  Drittelbeteiligung und Mitbestimmungsgesetz

Die Gewerkschaften hatten sich mit ihrer Forderung nach der Ausweitung des Mon-
tanMitbestG auf sämtliche Branchen im vorfeld der verabschiedung des Gesetzes 
1951 nicht durchsetzen können. So blieb die Mitbestimmung in Unternehmen jen-
seits der Montanindustrie über das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 geregelt. 
Dies kann als vorläufer des heutigen Drittelbeteiligungsgesetzes (DrittelbG) gelten, 
da es in Unternehmen ab einer Größe von 500 Mitarbeitern eine Drittelbeteiligung 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vorsah.

Diese Situation änderte sich in den siebziger Jahren mit dem Bericht der Bieden-
kopf-Kommission (Mitbestimmungskommission 1970) unter der sozialliberalen 
Koalition. Dieser zog eine positive Bilanz der bisherigen Mitbestimmungspraxis 
und empfahl hierauf eine Ausweitung der bisherigen Mitbestimmungsgesetzge-
bung. In der Folge wurde im Jahr 1976 das Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) vom 
Bundestag verabschiedet, worüber sich die heutigen Debatten um die Unterneh-
mensmitbestimmung praktisch drehen.

Das MitbestG sieht weiter reichende Mitbestimmungsrechte als die Drittelbe-
teiligung vor, jedoch nicht so weitreichende wie die Montanmitbestimmung. Es 
kommt in Unternehmen zur Anwendung, die über 2 000 Mitarbeiter haben, jedoch 
nicht der Montanmitbestimmung unterliegen. Die Abschwächung gegenüber dem 
MontanMitbestG betrifft vor allem drei Punkte, die von gewerkschaftlicher Seite 
immer wieder kritisiert wurden (so etwa bei Bamberg et al. 1987, S. 19 f.).

Der erste Punkt betrifft dabei die Besetzung des Aufsichtsrats. Wie im Fall der 
Montanmitbestimmung liegt auch hier zunächst eine Parität in der Besetzung vor. 
Die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder wird von den Arbeitnehmern gewählt, wo-
bei auch hier die Gewerkschaften vorschlagsrecht für einen Teil der Kandidaten 
haben, die andere Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder wird von den Aktionären ge-
wählt. Diese Parität wird jedoch – anders als in der Montanmitbestimmung – nicht 
durch ein neutrales Aufsichtsratsmitglied aufgelöst, sondern durch die Einrichtung 
eines Doppelstimmrechts des Aufsichtsratsvorsitzenden. Da dieser zudem stets 
von der Anteilseignerseite gestellt wird, bedeutet dies in der Konsequenz, dass die 
Anteilseignervertreter die Arbeitnehmervertreter potenziell immer überstimmen 
können.

Der zweite Punkt betrifft die Stellung des Arbeitsdirektors. Während dieser in 
einem montanmitbestimmten Unternehmen nicht gegen den Willen der Arbeit-
nehmervertreter gewählt werden kann, ist dies in einem Aufsichtsrat, der gemäß 
MitbestG mitbestimmt ist, durchaus möglich. Wenn dieser hier auch häufig immer 
noch Arbeitsdirektor heißt, so handelt es sich praktisch zumeist um einen klassi-
schen Personalvorstand.


